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Offizielles Organ des Schweizerischen Hebammenverbandes

Bern, 1. Februar 1976 Monatsschrift 74. Jahrgang Nr. 2

Universitäts-Frauenklinik Bern
Abteilung für Perinatologie (Chefarzt Prof. G. v. Muralt)

Die Betreuung
von Neugeborenen in den ersten Lebensstunden

von D. Sidiropoulos

Kind

1. Operative Geburt:
Sectio, Zange,
Beckenendlage, Vakuum

2. Frühgeburt < 37. SSW

3. Uebertragung > 42. SSW

4. Sübpartale Warnzeichen
(pathol. MBU, CTG,

Amnioskopie)

5. Vorzeitiger Blasensprung

< 24 Std.

6. Mehrlingsgeburt

7. Belastende Anamnese

8. Grosses Kind

A Einleitung

1. Neugeborene, die eine Intensivüberwachung und — Behandlung

benötigen, sollen in eine neonatologische Intensivabteilung

verlegt werden. Hiefür bestehen speziell ausgebaute
regionale Transportdienste.

2. Die Verantwortung für die Erstversorgung des Neugeborenen

trägt die Gebärklinik. Auch eine perfekte
Transportorganisation kann die in den ersten Lebensminuten
versäumte Behandlung nicht wettmachen!

.3. Frauen mit Risikoschwangerschaften sollten in Zentren zur
Geburt kommen, die die Möglichkeit der biochemischen und
biophysikalischen Ueberwachung des Feten und deir

unmittelbaren Behandlung des gefährdeten Neugeborenen
besitzen.

Es ist einfacher, eine schwangere Trau zu transportieren als
ein Neugeborenes mit gestörter Atem- und Kreislauffunktion!

Neonatologische Intensivstationen können aus personellen

und finanziellen Gründen nur an wenigen Zentren
errichtet und wirtschaftlich betrieben werden.

4. Auch bei Erfüllung obiger Forderung bleiben an kleineren
Kliniken und Spitälern zahlreiche Notfallsituationen. Für
eine Beeinflussung der perinatalen kindlichen Sterblichkeit
und Erkrankung ist es daher nötig, die Prinzipien der
modernen Ueberwachung des Feten unter der Geburt und die
Technik der primären Reanimation des Neugeborenen auf
breiter Basis zu propagieren und einzuführen. Vom
geburtshilflichen tätigen Arzt ist zu fordern, daiss er diese
Verfahren beherrscht. Von der Hebamme kann man es nicht
fordern. Aber es wäre mindestens wünschenswert, wenn für
Notfälle einige Kenntnisse vorhanden wären.

5. Die primäre Reanimation des Neugeborenen kann nicht
improvisiert werden. Es ist Aufgabe der Kliniken und Spitäler,
ihre Gebärsäle in entsprechender Weise .auszurüsten.

B Risiko-Geburten

C Routine- und Intensivmassnahmen
bei Neugeborenen in den ersten Lebensstunden

Bei Risikogeburten gemäss Liste wäre es wünschenswert, wenn
ein Kinderarzt bei der Geburt anwesend sein könnte.

1. ROUTINEMASSNAHMEN

1.1. Bereits nach Entwicklung des Kopfes des Neugeborenen
Mund, Rachen und Nase mit Einmalgebrauchsaibsauge-
besteck absaugen.

1.2. Nach vollständiger Entwicklung des Kindes nochmals
absaugen.
Bei perinataler Asphyxie früh, sonst 1 Minute nach der
Geburt abnabeln, Kind auf trockene Unterlagen legen
und Apgar Score bestimmen.

1.3. Weitere Massnahmen unter Wärmestrahler.
(Bei Apgar 1 Minute < 6—7 Nabelschnurblut für pH-
Status abnehmen und Massnahmen wie unter 2.
fortsetzen).

1.4. Bei Apgar 1 Min. >7 Neugeborenes wägen, messen, Ma¬
geninhalt entleeren, 5 Min. nach Geburt nochmals Apgar
bestimmen. Bei Apgar 5 Min. < 7, bzw. bei Verschlechterung

Massnahmen wie unter 2.

1.5. Vitale, reife Neugeborene baden und in warme Umhül¬
lung und Silberfolie verpackt (Gesicht frei) in
Kinderzimmer bringen.

1.6. Vitale Frühgeborene (vor 38. SSW) sowie Untergewich¬
tige (weniger als 2500 g) ohne zu baden in Silberfolie
verpackt evtl. mit Isolette in spezielles Ueberwachungszim-
mer für Risiko-Neugeborene bringen.

2. ZUSAETZLICHE INTENSIV-MASSNAHMEN
Mutter

1. EPH-Gestose

2. Anämie < 8,9 °/o

3. Blutgruppeninkompa-
tibilität

4. Herzfehler
5. Diabetes

6. Adipositas (Gewichtszunahme

> 24 °/o)

7. Nephropathie

8. Infektiöse Erkrankungen:

Syphilis, Tbc,
Toxoplasmose, Röteln,
Cytomegalic, Listeriose,
unklare Fieber

9. Erstgebärende < 18 J.

und > 32 J.

10. Mehrgebärende >40 J.

11. Oligo- oder Polyhy-
dramnie

2.1. Sauerstoffbeatmung mit Maske

Indikation :

Bei Apgar 1 Min. < 6, bzw. 5 Min. < 7 sowie bei
ungenügender Spontanatmung mit Blässe oder Cyanose
(Verschluss der Nasenwege ausschliessen).

Technik:

Kopfhaltung in Deflexionslage, Sauerstoffvolumen auf
6—8 Liter/Min, einstellen und soviel Beatmungsdruck
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ausüben, bis sich der Thorax massig hebt. (Ueberdruck-
ventil Vickers oder Baby-Ambu-Beutel erlauben einen
maximalen Beatmungsdruck von 40—50 cmbbO)
Beatmungsfrequenz um 40/Min.
Einatmungszeit halb solange wie Atmungszeit. Herz und
Lungen abhören.

2.2. Herzmassage

Indikation:
Fehlende oder extrem langsame Herzaktion < 60/Min.)

Technik:
Kompression des unteren Brustbeindrittels mit Zeige-
und Mittelfinger, Frequenz um 100/Min. Gleichzeitig im
Intervall beatmen um 40/Min.

2.3. Sauerstoffbeatmung nach Intubation

Indikation: (primär)
— Aspiration von stark verfärbtem Fruchtwasser.
— Wenn die nötige Maskenbeatmung unmöglich oder

nach 3 Minuten erfolglos, bzw. ungenügende
Spontanatmung mit Blässe oder Cyanose,

Indikation : (sekundär)
— Atemstillstand mit Cyanose oder langsamer Puls trotz

100 %> Os in Atemluft.
— Atemnotsyndrom mit Sauerstoffpartialdruck (Blut¬

gasanalyse) < 50 mm (arteriell) oder Kohlensäurepar-
tialdruck > 80 mmHg (arteriell oder kapillär).

Techni'k :

(Bei stets vorheriger Sauerstoff-Maskenbeatmung;
Instrumentarium für Intubation mit Portex-Tubus für
Frühgeborene 2,5 mm 0, für Reifgeborene 3,0 0 und mit
entsprechenden Anschlüssen vorbereiten!)
— Vor einer sekundären (und evtl. bei bradycarder

Situation vor einer primären) Intubation zur
Ausschaltung von vagalen Reflexen Atropin 0,03 mg/
kg und zur Relaxation Scolin 1—2 mg/kg i.v. injizieren,

gut mit C>2-Maske beatmen und dann intubieren:
— Laryngoskop mit geradem Spatel sanft bis Hypo-

pharynx einführen, Zunge und Epiglottis aufladen,
unter Sicht Spatel an der Spitze hebend zurückziehen
und in die dargestellte (offene) Stimmritze Tubus-
spitze mit Margill-Zange gefasst 3—4 cm vorschieben.

— Vor dem Beatmen, wenn keine extreme Bradycardie,
kurz absaugen.

— Sauerstoffvolumen 4—6 Liter/Min, einstellen und so¬

viel Beatmungsdruck anwenden, bis mässiges Anheben

des Thorax erreicht ist. Frequenz 40/Min. Herz
und Lungen auskultieren.

N.B.: Wenn trotz Intubation und Beatmung keine Besserung

eintritt, denken an:
Fehlintubation, Pneumothorax, massive Aspiration und
Lungen- oder Herzmissbildung.

(Fortsetzung folgt in Nummer 3)
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